
 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: Zur Aufstellung des B-Plans Nr. 6 „Strandweg“ wird die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 5.463,20 EUR im Produktsachkonto 51100.56255004 beschlossen. 
Die Deckung erfolgt durch Ersparnisse bei der Kreisumlage im Produktsachkonto 
61100.54421 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   
             
[  ] Einstimmig [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             

Gemeindevertretung 
Elmenhorst/Lichtenhagen 

 
Beschluss 

 
 

VO/BV/20-0967/2019 

 

Status: öffentlich 

 

Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe für die Erstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 6 "Strandweg" 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Frau Menzel Erstellungsdatum: 26.09.2019 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

05.09.2019 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Elmenhorst/Lichtenhagen 
05.09.2019 Finanzausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen 
17.10.2019 Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen 

 



VO/BV/20-0967/2019 

    

  Seite: 2/2 

 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: Siehe Anlage „Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen 
Aufwand/-Auszahlung“. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

( ) Keine  
( ) Ja, im Rahmen des Haushaltsplanes 
(X) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer über- /außerplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“ bzw. verbale 
Erläuterung) 
( ) Ja, erstmals in Folgejahren   
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister Herr Barten 
 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter Herr Breitrück 
 
 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
Frau Dr. Simon  
 
 

 
 

Anlagen „Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/-Auszahlung“ 
 
 
 

 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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